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Der neue Schweizerische Republikaner. à' ì
l

Herausgegeben von Ufteri.

êamstag/ den zc> May 1801. Fünftes Quartal. Den 10 Praèreal IX.

Gesetzgebender Rath.
In der Sitzung vom 28. May ist folgendes Dekret

angenommen worden: ^
Der gefetzgebende Noth,

Auf die Botschaften des Vollz. Raths vom 12., ,8.
und 26. May l go i, und nach angehörtem Bericht feiner
Constitutlonscsmmißion;

verordnet:
Der nachfolgende Verfassungsentwurf soll einer auf

den nächstkommenden Herbstmonat zusammen zu

ruffenden alig-meinen helvetischen Tagfatzung zur
Annahme vorgelegt werden.

Verfassungsentwurf.
Erster Abschnitt.

Die helvetische Republik bildet Einen Staat.
Bern ist die Hauptstadt Heloeliens.
Sein Gebiet ist in Cantone eingetheilt.

Diese Canione sind:
1. Bern in seinen alten Grenzen, mit Ausnahme

des Waadtlandcs und des Argaus.
s. Zürich in seinen alten Grenzen,
z. Luzern, eben so.

4. Uri, eben so.

5. Schwytz, eben so.

6. unterwalden, eben so.

7. Zug, eben so.

8. Glarus, vergrößert durch die Vogteyen von
Sargans, Werdenberg, Gaster, Utznach und Rap-
pcrschwyl.

s. Appenzell, vcrgrössert durch das Toggenburg,
St. Gallen und Nheinthal.

lv. Svlothurn in seinen alten Grenzen.

i l. Fryburg, vcrgrössert durch die ehmalS gemein«

samcn Vogteyen von Murren und Schwarzenburg.

i2. Basel, vergrößert durch den untern Theii deS

Frickthals bis Scckiugen.

N. Schaffhausen, vereinigt mit Thurgau.
14. Argau, vereinigt mit Baden und dem ober»

Fnckthäl.

1?. Das Waadtland in seinen alten Grenzen.
16. Graubündten.

17. Die italiänischen Vogteyen.
Derjenige Theil des Wallis, welcher nicht an Frank-

reich wird abgetreten seyn, soll einem benachbarte»
Canton einverleibt werden.

Zweyter Abschnitt.
Es soll eine gemeinsame Organisation der Republik

für die Ausübung der Nationalfouverainität und eine

Canlünalorganisation seyn.

Die gemeinsame Organisation umfaßt das allgemeine

höhere Polizeywcsen.

Die bewaffnete Macht für die innere und äussere

Sicherheit der Republik.

Die politischen und diplomatischen Verhältnisse mit
dem Ausland.

Die gleichförmige Verwaltung der bürgerlichen und

der peinlichen Rechtspflege.

Die Bestimmung desjenigen Antheils an die Staats«
abgaben, welchen jeder Canton zu liefern hat.

Die Narionalverwaltunqen, Salz, Posten, Berg«

werke., Kaufhäuser und Zölle; die Verfertigung und

Polizey der Münzen; die Ordnungen und Polizey für
den Handel.

Die allgemeinen öffentlichen Unterrichtsanstalten.

Die besondere Organisation jedes Cantons begreift:
Die Erhebung und Verlheilung der Grundabgaden.
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Die Festsetzung der Bedürfnisse des Cantons und der

Mittel dieselben durch Ortsanlagen zu befriedigen.

Die Zuchtpolizey.

Die Verwaltung der Nationalgüter und Domainen,
mit Inbegriff der Zchnden und Bodcnzinse.

Der Gottesdienst, die Entschàdnisse der Geistlichen,
die besondern Erzichungs. und UnterrichtSanstalten; zu

Bestreitung der Ausgaben für diese Gegenstände, sollen

der Ertrag der Domainen, so wie jener der Cantonal-
jeynden und Bodeuzinse insbesondere angewiesen seyn.

Dritter Abschnitt.
Die gemeinsame Organisation der Republik ist aus

einer Tagsatzung und einem Senat zusaminengestzt.

Tagsatzung.
Die Tagsatzung besteht aus den vereinigten Stellver-

tretern aller Cantone, in nachfolgendem Verhältnisse:
Bern, 9. Jtal. Vogteyen, 5.
Zürich, «. Fryburg, 4.
Waadtland, 7« Basel, z.
Argau, 6. Solothurn, z.
Echaffhausen, 6. Uri, I.
Graubündten, 6. Schwytz, I.
Appenzell, 6. Zug, I.
Luzer», 5- Untcrwalden, l.
Giarus, 5.

Zusammen 77.

Die Mitglieder der Tagsatzung können durch ihre
Cantone entschädigt werden,

Sie bleiben Jahre im Amt.
Die Tagsatzung ist beauftragt die im Senat erledig-

ten Stellen wiederzubesttzen. Sie nimt die Rechnn»-

gen des Nationaischatzamtes ab. Sie entscheidet über

die Klagen der Cantone gegen die Verfügungen des

Senates.
Der Senat rnft die Tagsatzung zusammen, so oft

die Mehrheit der Cantone solches verlangt.
Er ist gleichfalls verpachtet dieselbe zusammenzuruf-

ftn, wenn von einem Canton Klage gegen ihn geführt
und diese Klage durch vier andere Cantone unterstüzt

Wiiì
Der Tagsatzung kommt die Berathung und Annahme

der Gesetze zu, in den Fällen, wo einem vom Senat
dew Cantonen vorgetragenen Gesetzvorschlag nicht zwölf
Cantone beygestimmt haben, der Senat aber auf sei-

mm Vorschlage besteht.

Boom Anfange jedes Zusammentritts der Tagsatzung
Wirte der- Senate die Dauer desselben- bestimmen«.

Senat.
Der Senat besteht aus 2 Landammännern und 2z

Räthen. Es können darin nicht mehr als z Glieder
auö einem Canton sitzen.

Der Senat entwirft die Gesetzvorschläge und legt sie

den Cantonen zur Annahme vor.

Er beschließt alle Maßregeln und Verordnungen,
welche die Verwaltung und die allgemeine Polizey be-

treffen.

Er erklärt Krieg, schließt Frieden und Bündnisse
und bestätiget Verträge.

Er entscheidet in Streitsachen zwischen den Cantonen.
Er zeigt der Tagsatzung die Canionalbehörden an,

welche sich Eingriffe in die gemeinsame Verfassung zu

Schuld komme» lassen.

Er wählt aus seiner Mitte die beyden Landammän,
ner. Diese bleiben 10 Jahr? im Amt; die einfache»
Senatoren 5 Jahre.

Die Landammäuner führen wechselswcise den Vorsitz
im Senat, jeder ein Jahr lang.

Der Landamman» der nicht den Vorsitz führt, ist

der Stellvertreter des andern in Fällen von Krankheit
oder Abwesenheit.

"

Der Senat ernent ans seiner Mitte einen kleinen Rath«.
Derselbe besteht aus vier Gliedern; der erste Land«

ammann ist ihr Vorsitzer.
Dieser Rath ist mit der Vollziehung der Gesetze

beauftragt.
Er entwirft die Verwaltungsbeschlüsse oder Verocd.

nungen, welche hernach durch den gesamten Senat an«

genommen werden. Er wacht über ihre Vollziehung»
Jedes der 4 Glieder dieses Rathes ist mit einem der

nachfolgenden Rcgierungsfächer beauftragt: Innere Au-
gelcgenheitcn, Rechtspflege, Finanzen und Krieg.

Alle Beamten der allgemeinen Verwaltung sind ihnr
untergeordnet, und werden, mit Ausnahme der Statt«
Halter, von ihm ernannt.

Der Landammann, welcher im Amte ist, bezieht
einen Gehalt von zc>ooc> Fr.

Der 2te Landammann und die vier Glieder des klck«

neu Raths beziehen einen Gehalt von 6000 Fr.
Der Landammann, der im Amte ist, ernennt die

Statthalter der Cantone; der kleine Rath ruft sie von

ihren Stellen ab.

Dem Landammann kömmt die Leitung der auswärti-

gen Angelegenheiten zu; er hat unter sich einen Stagts.
'

seaetär, der- mit diesem Regierungöfache und mit de?-
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Corresponde»; beauftragt ist. Cr ernennt denselben

und wähl! ihn ausser dem Senat.

Er. ernennt die diplomatischen Agenten.

Der Senat kann sich vertagen, jedoch nicht für län.

ger als 6 Monate.
Während dieser Vertagung, liegt die vollziehende

Gewalt in den Händen des kleinen RathS, der sie,

mit Ausnahme der Gesetzesvvrschläge, in ihrem ganzen

Umfange ausübt.

Diese Vertagung darf nicht statt haben, während

der 6 Wochen, welche dem Zusammentritt der Tag-

fatznng zunächst vor- oder nachgehen.

Der Senat kann sich vom kleinen Rath Nechrnschaft

feiner Geschäftsführung während der Vertagung, geben

lassen. Er kann ihm Verhaltnugsbefehle ertheilen.

Die einfachen Mitglieder des Senates beziehen Ent-

schädigunge» aus dem öffentlichen Schatze; sie dürfen

die Summe von 400c) Fr. nicht überschreiten.

Vierter Abschnitt.
C a nl 0 n al - O r g a n i sa ti 0 n.

In jedem Canton ist ein Statthalter, der vom Land-

ammann gewählt wird und der mit der Vollziehung
der allgemeinen Gesetze der R publik im Canton und

Mit der höhern Polizey beauftragt ist.

Jeder Canton hat seine besondere Vcrwaltungsorga-
nisaiion, mit den oben bestimmten Befugnissen. Die-
selbe wird den örtlichen Erfodcrnissm angepaßt seyn.

Die Verwaltungsbehörde jedes Cantons berathschlagt
über die Gesetzvorschläge, die ihr vom Senat vorgelegt
werden; sie nimt dieselben an oder verwirft sie, und
Ke sendet ihr Befinden an den Senat.

Fünfter Abschnitt.
Wählbarke itsbedi il g e.

Niemand darf zu den National - oder Cantonaläm-
kern wählen oder gewählt werden, wenn er Nicht

1.) Helvetischer Bürger ist.

») Ein Eigenthum in Helvetirn bcsizt, oder einen
unabhängigen Beruf hat.
Eine Abgabe zahlt, deren Betrag von jedem Can-
ton wird bestimmt werden.

Diese Abgabe soll für Cantonalämter das Doppelte
derjenigen seyn, die für Distriktsstellen erfodcrt wird,
And für Rationalstellen das Dreyfache derjenigen, so

die Cmittnmiämler erheischen.

Deeret welches in der Sitzung vwn 29ten May
angenommen ward.

Der gesetzgebende Rath Auf die Botschaften des

Vollz. Raths v. 12., zg. und 26 May i8c>, ; und nach
angehörtem Bericht feiner Consiitutionöcommißion,

verordnet?
1. Die Entwerssung derjenigen orgmischeu Gesetze,

welche für die nach Inhalt des Deerets vom gestri-

gen Tage zusamcn zu raffende allgemeine helvctifche

Tagsatzung sowohl, als für die^Aufstellung der Can-
tonalorganifationen und für die übrigen Theile des

der helvetischen Tagfatzung vorzulegenden Verfas,
sungsentwurscs erfoderlich sind, ist einer aus den

B. Lüthi, Füßli, Usteri, Corrard Lüthard Koch
und Vondcrflüh bestehenden Commißion übertragen.

2. Diese Commißion wird die ihr übertragene Arbeit
mit der möglichsten Beförderung vollenden, und'
dem gesetzgebenden Rathe vorlegen.

Sie wird dieser Arbeit die nachfolgende Anleitung
zum Grunde legen.

A » l e i t u n g.
Die Cantonal-Organisation wird auf nachfolgende

Weife vor sich gehen:

In Folge einer Proclamation der gegenwärtigen Re-
gicrung, werden die Vcrwaltungskammern jedes Can-
tons, die Munizipalitäten einladen auf einen bestimm»

ten Tag eines ihrer Mitglieder in den Disinktshauptord
zu senden.

Die vereinten Dcputirten bilden eine Kammer, die
durch relatives Siimmemnehr einen Distrikts - Repre--

sentant wählt; diese Rcpresentanten werden sich ins'

Haptort des Cantons begeben, mir Vollmacht einen Or-
ganisationspian für die innere Verwaltung des CantonK

zu berathen und anzunehmen.

Die auf diese Art zufamcngcfezteCantonal-Tagsatzimgt
wird VerwaltungS. Vorschriften für den Canton ent»

werffeu; die Natur, Befugnisse und gegenseitigen Ver,
Hältnisse der Behörden ; die Zahl und Endschädnisse des

Beamten; endlich die Wahlmethodc der Cantons Repre-
scutanten zur helvetischen Tagsatzung bchumncn.

Die Cantons. Tagfatzung ist ferner mit Ernennung»
der Cantons - RepreftManten zur ersten allgemeinen Tag-
satzang beauftragt; die Zahl derselben wird derjenigen!
in dem oben ausgestellten Verzeichnisse gleich seyn, und'
die Proklamation der Regierung wird derselben Erwäy»
nung thun.

Hernach wird die Cantons - Tagfatzung zur Wahk unS

Besetzung der Aemter, weiche sie aufgestellt hat, schreiicw



Diese Behörden werden à nicht eher in Thätigkeit
treten/ bis der Enlwursder Cantonal - Organisation wird
vorgelegt, und in den Acten der helvetischen Tagsatzung

cinregisiriet seyn. Inzwischen werden die gegenwärtigen

Behörden ihre Verrichtungen so lange fortsetzen/ bis

die erwähnte,Ei»regisirirung ihnen gesetzlich ist angezeigt

worden. Von diesem Augenblick an/ steht die Cantonal-

Organisation unter der Garantie der Republik/ und es

kann ohne ihr Gutheißen keine Veränderung damit vorge-

neu:inen werden.

Die Arbeit der Cantonal - Tagsatzung soll bis zum
kommenden r, Scpt, vollendet seyn.

Am 22, kommenden Septembers werden die in oben

bestimmter Zahl und auf angegebene Weise ernannten

Representamen aller Cantone, in Bern eintreffen / u»b

die Tagsatzung wird ihre Sitzungen eröffnen.

Nach vorhergegangenen gewohnten Förmlichkeiten,

wird die Cvlislitntion ihr zur Annahme und Gutheißung

vorgelegt werden. Unmittelbar darauf wird ste zu Er-
Nennung der Mitglieder des Senates schreiten.

Die Mitglieder des Senates werden sich binnen zehen

Tagen versammeln / und sogleich zu Ernennung der bey-

den Landammänuer und der 4 Glieder des kleinen Na-
lhes schreiten. So bald diese constitutionellen Auloricä-

ten in Thätigkeit sind / werden sie der Tagsatzung davon

Anzeige gcden / die unmittelbar darauf auseinander gehl.

Die gleiche Förmlichkeit werten sie gegen die

provisorische Regierung beobachten/ deren Gewalten

gleichfalls unmittelbar aufhöre». Bis zu dieser Zeit
wecbcu diese Gewalten ihre betreffenden Verrichtn»-

sen fortsetzen. Sie sind insbesondere beauftragt/ alle

organischen Gesetze zu entwcrffen/ die crfoderlich sind, um
die gegenwärtige Verfassung in Ausübung zu bringen/

so wie auch alte Maßregeln zu ergreiffe»/ die die Hinder-
Nisse welche sie antreffen möchte, beseitigen können.

Die erste Tagsatzung soll sich mit keinen andern als den

oben angegebenen Verrichtungen befassen können.

Sie wird sich am 1. Jan. >802 wieder besammeln.

Ihre Glieder werden nach den durch jede Cantonal-Or-

ganisation fesigesizlen Formen gewählt seyn.
—

Gesetzgebender Rath, 16. April.
Präsident: Bonder flüe.

Die Criminalgesrtzgebungscommißion räth zu folgen-

Her Botschaft, welche angenommen wird.

B. Voilz. Räthe! In Ihrer Botschaft vom zo. Merz

lczchm erhielt der gesetzgebende Rath tue Einladung / die

bey der Beziehung der Grundzinse für die Jahre 1798

l und r??? vorgefallenen revolutionären Vergehen in den
Cantvnen Basel und Leman durch eine bedingte Amnestie
zu begnadigen.

Von jeher machte sich der gesetzgebende Rath zu einer
seiner angenehmsten Pflichte», alle dergleichen Anlässe zu
ergreiffen um Hand in Hand mit Ihnen der ganzen
Welt die unzweideutigste Beweise jener Gcsimumgcn ab.
zulegen die jede gute Regierung auszeichnen Ivlle». Nr-
theilen Sie daher B. VollziehungSräthe von der Verle.
genheit, in die ihn die vorgeschlagenen Bcdingnisse dieser
Amnestie versetze» mußten, Bedinquisse, die ,s ihm
überall unmöglich machen, in den Amncstievorschlag ein.
zutreten.

Sie gestehen es selbst, und die Ihrer Botschaft bey.
gelegten Akten besiällgen es nur zu deutlich daß die ge»

gen die Insurgenten angehobene Crimüialuntcrsuchnng
nicht nur nietn vollständig sey, sondern moh! lange noch
nicht decndigl werden-diirfte. Ja diese Thatsache selbst

und der Wunsch, dem ganzen Geschäft so wie es nun da
liegt, ein Ende zu machen, war Ihr stärkster Beweg»
gründ die Amnestie vorzuschlagen.

Wie könnte es also dem gesetzgebenden Rath möglich
seyn, diese noch nichrganz verhörten nie gerichteten, und
vielleicht zum Theil strenges Recht vor halber Gnade ver.
langende Bürger, (zweiiels ohne in dem Verhältniß ihrer
Strasbarkeit) in die Kosten zu Verfällen die die Bcyle-
gung des Aufstandes und die Instruirung der Procedur
veranlaßt haben?

Noch unmöglicher fällt dem gesetzgebenden Rath die
Zustimmung zu der zweyten Bedingung, vermöge deren
die Hauptnrhebcr des Aufstandes, nun ohne wcitcrs nicht
nur etwa ihrer politischen, sondern nach dem duchstäbli,
chen Inhalt Ihrer Botschaft, aller bürgerlichen Rechte
bis ein Jahr nach Einführung der neuen Verfassung be-

raubt seyn sollen.

Am allerunmöglichsten aber fällt dem gesetzgebenden

Rathe die Einwilligung zu der dritte» Bedingung, welche

will, daß jeder, der in diesen Aufstand auch nur ver»
wickelt war, im Fall eines neuen ähnlichen Vergehens,
von den Gerichten, die nie über das Eeste abgesprochn,,
als des wiederholten Verbrechens beschuldigt. und von
denselben nach der Strenge des Gesetzes bestraft werden

soll. —
Aus allesti dem ersehen Sie B. Voll;. Räthe, daß

nicht die Amnestie selbst, sondern einzig und allein die

Art und Weise derselben, den gesetzgebenden Rath vcr.
hindert haben, in Ihren Vorschlag die Insurgenten dcS

Cantons Basel und Leman z» begnadigen, für dermal
cinzutrettn. (Die Forts, folgt.)
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Gesetzgebender Rath, 16. April.
(Fcrtsctzung.)

(Beschluß der Botschaft an den Vostz. Rath, die vor-
geschlagene Amnestie wegen politischen Vergehen in
den Cai.ronen Basel und Leman betreffend.

Der gesetzgebende Rath ist so weit davon entfernt, diese

Vergehender Strenge des Gesetzes zu überliefern daß er

vielmehr mit der innigsten Sehnsucht dem schönen Au.
genblike entgegen sicht, welcher dtr Regierung gestalten
wird das allgemeine und unbedingte Vergehen und Ver-
zeit,cn alter «eic dem Anfang der Revolution entstandenen

bloß politischen Verirrungen zu beschließen — der gesetz-

gebende Rath würde diesen Augeablik als eine der süffc-
sten Belohnungen seiner Bemühungen ums Vaterland
ansehen.

Der Vollz, Rath erklärt durch eine Votschaft daß er
über den Gesetzvorschlag, kraft dessen die zur Wahl der
Munnipalbcamten und Gemeindsverwalter abzuhalten-
den Generalversammlungen der Activ- und Gemcinds-
bürger bis zu der kurz bevorstehenden Erscheinung eines
neu n Besitzes über die Organisation der Muuizipalttä«
ten, eingestellt seyn sollen nichts einzuwenden habe. —
Der Gefttzvorschlag wird hierauf zum Gesetze erhoben.
(S. dasselbe S- 74

Folgendes Gutachten der Polizeykommißion wird in
Berathung und hernach angenommen :

B. Gesetzgeber! Sie überwiesen Ihrer Polizeycom-
niißion die verschiedenen an'die ehemaligen gesetzgebenden
Räthe erlassenen, au Sie unterm 28. Jeûner -so- wie.
Verholten so wie auch die am 2. Christin. 1800 an den

Vollz. Rath gestellten Vorstellungen einer Anzahl Han-
delsleute, womit dieselben den von der Gcmeindskammer
zu Bern gefederten Pfundzoll zu bezahlen verweigern ;
diesen sind die von der Gemeinbskammcr abgeforderten

Titel und Gcgengründe, und die vom lezthinizen fite»
Merz erlassene Einladung des Vollz. Rathes, daß Ihr
B. Gesetzgeber in Eurer Weisheit hierüber entscheide»
möget, beygefügt.

Aus den Aktenstücken ergiebt es sich B. G., daß die
Gemeindskammcr zu Bern von allen Handelsleuten die
nicht ihre Gemeindsbürger sind, auf jeden Gulden der
Loosung einen Kreutzer, das macht - vom Hundert,
als Pfundzoll abfordert, und daß dieselbe in lczter Messe
jene Kaufleute mit Arrest belegt hatte, welche diesen Zoll
verweigerten. Von dieser Entrichtung sind doch vermög
alten operkommens ausgenommen die helvetischen Orts»
bürger der Städte Thun, Burgdorf, Laupen und Frey»
bürg, die der Reichsstadt Nürnberg, und die von Besän-
son, und Hagenau in Frankreich.

Die gegen den Psundzoll reklamirenden Kaufleute be»

gründen sich auf die Gesetze vom 19. Wctnm. 1798 und
z. May 18--0, wovon ersteres die Handels- undGewcrbs«
freyhcit jedem helvetischen Bürger, leztcres aber denen-

selben auf allen öffentlichen Märkten in Helvetien die

gleichen Rechte des Handels und der Gcwerdsfrcyheit,
wie den Einwohnern des Ortes selbst, zusichern; zudem
sey es ganz gegen den Geist unserer Verfassung, daß sich

einzelne ehemals souveraine Gemeinden ihrer Regalien
oder die uitterlhan gewesenen, ihrer bewndern Privilegien,
weiterfort bedienen sollen ; und endlich sey die Handlung,
von der Republik durch das Auflagengesetz schon belegt,
welche Abgaben sie, weil sie an allen Orten der Republik
und auf alle Einwohner nach Verhältniß ihres Werthes
und Vermögens liegen, gleich allen mit der grössten

Bereitwilligkeit entrichten.

Die Gemeindskammer von Bern hingegen, nennt de»
Pfundzoll ein altes Stadlrecht, welches Ao. 12 >8, also

vor dem Besitz eigener landesherrlichcnGerechtsamen, die»

ftr Stadt von Kaiser Friedrich dem Zweyten geschenkt



worden; diests Recht sey auch von sehr viel folgenden

Kaiser» der Stadt mit ihren übrigen Freyheiten bestätigt,
lind seither in den alten Urkunden bald Pfund zoll bald

aller Zoll genannt, — Derselbe sey seit jener Zeit unun-
terbrochen von jedermann der zu Bern nicht verbürge«

war, bezogen worden, und nur besondere person-

liche Dispensation!» oder Traktaten, als jene gegen
die Bürger von Thun, Burgdorf, Laupen, Frevburg,
Besanson, Hagenan und Nürnberg von jeher gewesen,

hätten vor dessen Bezahlung schützen können. — Diese
einer freyen Stadtgemcinde ertheilte Vergünstigung ge-

gen alle Äußern, weiche in ihren Mauren und unter deren

Schutze Gewinn und Gewerd treiben, stieße aus der nö-

thlg werdenden mehreren Potizey, als dem Bedürfniß für
den Unterhalt der öffentlichen Anstalten, des Straffen-
Pflasters :c, und vielleicht auch aus der Billigkeit, zu Gun-
sten der Orlsbürger, welche in ihrem Erwerb durch den

Waarenverkauf des Nichtbürgets benachthciligt werden,
einiges Entschädniß zu beziehen.

Ferner seyen die Gesetze vom i y. Weinm. 1798 und

z. May ,800 aufden Fall nicht anwendbar, indem die.

selben wohl die Handels - und Gewcrbsfrcyheit, die die

Bürger jeden OrlS gemessen sollen, nirgends aber etwas
über die Enthebung von örtlichen Abgaben verordnen ;
im Gegentheil bestätige der 48ste Artikel der Constitution
die Civilgcsetze und Gebräuche jeden Orts bis auf deren

gesetzliche Abschaffung, und vermuthlich daher habe die

jetzige Regierung, bey der Sönderung von Stadt - und

Staatsgut, der Stadt Svlothurn, den Psundzoll als ein

rechtmäßiges titelvestes lind unbestreitbares Sladteigen-
thum gänzlich zur ferneren Ausübung überlassen, warum
«jso nun die Stadt Bern mit ihren bündige» Titeln nicht
auch gleich behandelt werden sollte?

Eure Generalpolizcycvmmißion V. Gesetzgeber/glaubt
eines Theils, daß jede Stadt oder andere Gemeinde,
die in ihrem Umfang zu Markts- und andern Zeiten
handeltreibenden Bürger in so fern zu einer mäßigen
Abgabe anzuhalten berechtigt wäre, als zur Sicher,
heit für das Lebe» und das Eigenthum dieser Bür-
ger eine mehrere Potizey, ein größeres Bedürfniß für
den Unterhalt der öffnilichen Anstalten, des Straf-
scnpstastcrs :c. zc, erfordert werde, und besonders glaubt
sie auch habe» jene Gemeinden hierauf Anspruch, welche

ihre eigenthümliche Plätze zu Aufst.Uung von Krämer-
ständen oder Plazierung mit aller Gattungen Pich dar-
geben z andern Theils hingegen ist Ihre Commißivn eben

so. überzeugt, daß die sogenannten Psimdzölte und beson.

drrs dieser, der Stadt Bern, ganz und eigentlich gegen,

die bestehenden Gesetze, und den Geist der Verfassung
streiten, indem dergleichen ehmaligen Zollgcrechtigkeiten
allzu offenbar nichts anders als wahre Privilegien oder
Regalien sind, die mit der Verfassung ganz der Republik
anheim gefallen, und an deren Statt im» die Republik
einzig gleichförmige und allein zn ihren Handen zu bezie?
hende Zölle zu errichten befugt ist.

Und in dieser Betrachtung B. G,, sollt? Eure Gene,
ralpolizeycommißion geradezu aufAbschaffung des Pfund,
zolls, welchen die Gemeindckammer fcrncrfort beziehen
will, antragen; der Mumzipalttät von Bern hingegen
würde das Befugnis, für ihre Pvlizey und öffentliche Au-
stalten, von den Handelsleuten ein billiges Entschädniß
beziehen zu lassen anheimgestellt bleiben.

In der Voraussetzung und Ueberzeugung B, G., daß
der Voll; Rath in diesem Geiste sowohl die bestehenden
Gesetze als unsere Verfassung selbst auf diesen b. sondern
Fall anzuwenden bedacht seyn werde, und besonders weil
das neueste Gesetz vom Avril lczthtn, dem Voltzie-
hungsraih das Zollwcsn in seinem ganzen Umfang zu
berichtigen, zugleich auch im ?ten Art. jenes Gesetzes,
demselben die alten Zollgebühren die mit dem neuen Zoll-
system im Widerspruch stnd aufzuheben übertragt, tragt
Euch B- G., Eure Commißion an die gesummten die-
sen Zollstreit betreffenden Aktenstücke unter Begleitung
folgender Botschaft, dem Vollz. Rath ansein neues
zu überweifen.

Botschaft.
B. Vollz, Räthe! Sie haben unterm z 1. Merz ?czt-

hindern gesetzgebenden Rath die verschiedenen Bittschrift,
ten mehrerer Kaufleute, womit sie sich über den von der
Gemeindekammer zu Bern geforderten Pfnvdzoll be-

schweren, so wie die von der Gemeindekammer abgefor-
derten Gegengründe mit der Einladung überfaudl, daß
derselbe über diese Sache entscheiden werde. Wenn nu»
der gesetzgebende Rath in Erwägung zieht, daß Ihnen
B. Vollz. Räthe erst durch das Gesetz vorn;ten d.M.»
die Einrichtung des Zovwcseus, so wie vorzüglich auch
die Aufhebung besonderer dem allgemeinen Zollsystem wi-
Versprechender Zollgebühren überlassen worden stnd, sa

hat derselbe in diesen besondern Fall, den Pfnndzvll von
Bern betreffend, nicht eintreten zu sollen geglaubt son»
der» hat Ihnen B.Vollz. Räthe, diese sämtlichen Schrift-
ten zur einstweiligen Verfügung wieder zmend n wollen,

Am 17. ì p«l war? kà Sitzung,
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Gesetzgebender Rath, 18. April.
Präsident: V o n d e r fl ü e.

Folgendes Befinden des Vollz. Ralhö wird verlesen :

B- Gesetzgeber Ihrem Dekretsvorschlage vom i4te»

dictés, wodurch der Regierungsbeschluß vom i;. Jenncr

iKol aufgehoben werden soll, welcher den Beschluß der

Verwaltungskammer von Svlothurn, der dem B. Peler

Adam von Oberdorf eine Mühle auf seinem Gute am

Wildenbach zu erbauen gestattet, zurückniml, hat der

Voll;. Rath um so weniger etwas beyzufügen, da er seine

Meynung zur Rechtfertigung seines Beschlusses vom -8.

Ienner, meiner Boeschaftvom 17.Merz auf das bestich,

teste geäußert hat, und solche jezt nicht zurüknchmcn zu

können glaubt.
Der Dekre. svorschlag wird hierauf zum Décrété erho,

ben. (S. dasselbe S. ic.7.)
Die Finanzcommißion erstattet folgenden Bericht,

dessen Antrag angenommen wird:
In einer Ihrer Finanzcommlßion zur Untersuchung

gewiesenen Petition, begehrt die Gemeinde Ottiko»,
Canton Zürich, die Genehmigung zur Vertheiln»? eines

Theils ihres gemeinsamen Feld, und Holzlandes, wo-

gegen von der Minderheit dieser Gemeinde Einwendun-

gen gemacht werden. Da nun dieses Begehren die Ner-
thcilung von Holzland beabsichtet, welche das Gesetz vom

a5. Christm. >8c>o, bis zu einer allgemeinen Verordnung
über die Besorgung und Sicherung der Waldungen gänz-

lich untersagt, so räth Ihnen Ihre Finanzcvnnnißio'n an,
in das Theiluagsbegchren der Gemeinde Otlikon nicht
einzutreten.

Die gleiche Commißion erstattet über die verlangte
Ratifikation verschiedener Separatbesitzungen der Do-
maln« Sonnenberg im Thurgau, einen Bericht, der für
z Tage auf den Canzleytlsch gelegt wird.

Der Vollz. Rath zeigt durch eine Botschaft an daß
er über den Dccretsvorschlag der dem B. Wild von Er-
langen, Apotheker in Iffertcn, das helvetische Bürger-
recht ertheilt, nichts zu bemerken habe. — Die zweyte
Discußion wird vertaget.

Das folgende Gutachten einer besonderen Commißion
Wird in Berathung und hieraus angenommen.

B> Gesetzgeber Sie überwiesen einer besondern Com.
mißion eine Botschaft des Vollz. Rathes, in welche»

derseloc die Begnadigung von 14 Bürgern fodert, die

m »erschiednen Epochen in auswärtigen Diensten als
-L berosficiers gegen die Republik standen, und welche nun
mit MM Zeugnissen ihrer Ortsamhoritäten- versehen,

zufolge des 4ten §. des Amnesticgesetzes persönliche Be-
gîiadigung foder».

Die Commißion der Sie B. Gesetzgeber diesen Ge-
genstand zur vorläufigen Untersuchung zuwiesen, fand
sich bey dem gänzlichen Mangel an Vorschrift, nach der
solche Begehren gewürdigt werden sollen, in Verlegen»
heit, über die Wahl des Gesichtspunkts, aus dem sik

diese Ansuchen zu beurtheilen habe. Sie gesieht daher
Ihnen frcymüthlg daß sie sehr gewünscht hätte, daß der

Voüz. Rath in diesem Zeitpunkt, wo durch den Frieden
jener unglükliche Kriegsdienst gegen die Republik seine

Endschafr erreichte, und wo also die znrückeehrenden Ver-
irrten nach einem gleichförmigen Maßstab behandelt und
jeder Schein von Gunst oder Ungunst sorgfältig vermie»
den werden sollte, einige allgemeine Bestimmungen zur
Richtschnur hierüber vorgeschlagen hätte, wodmch das
noch während dem Krieg bekannt gemachte Amnestiegesetz

auch auf den gegenwärtigen Zustand anwendbar gewsr»
den wäre.

Aliein da es nicht in dem Auftrag Ihrer Commißion
lag hierüber Vorschläge zu machen, so mußte sie sich

auf den unmittelbar ihr zugewiesenen Gegenstand ein-
schränken, und da alle gesetzliche Bestimmungen zu feiner
rechtlichen Beurtheilung fehle», Ihren unbestimmtere!?
BilUgkeirsgefühlen folgen und ans diese hin Ihr Gut»
achten begründen.

Zur Begnadigung werden vom Vollzichuiigsrakh vor-
geschlagen :

1. B. Carl Anton Mutz von Svlothurn, gewesener

Landvogt von Falkenstein, diente als Officier unter Ro«

verea verließ aber diesen Dienst schon im Jahr 179?'.
Ans Partikularnachrichtcn weiß die Commißicm, daß

dieser Bürger, als er mir FeiàsHeer aufHelvekicnS G5»
biet stand, sich mit einer solchen Humanität betrug?
daß ihm mancher unsrer Mitbürger, besonders im Canton
Limh innigen Dank zollt, st'ir den liebreichen Schutz dew

er ihm schenkte, und für die Schonung die er allen Em-
gedohrncn bewies. Möchten sich alle verirrten Söhne'
Helveticns gleich diesem betragen haben so dürste daS

gekränkte Vaterland mit Rührung jeden Zurückkehrendes!

wieder aufnehmen und ihrer Treue gewiß si m.
2. B. Heiimch Hafli von Schwanden im C. Lmth-.

5, B. Heinrich Lüchsinger von da. Diese beyden Bür>
ger dienten in dem von der Glarnerschen Interims'..'gie-
rung aufgestellten Landpiquet, und nahmen ihren Abschied'

vor der Wiedereinnahme des östlichen Helvetiens durch»

die Frank n : sie sollten also eigentlich nicht einmal unter
die aussrordenttich zu Begnadigcnden gerechnet werdâ
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4. B. Aloys Neymann von St. Gallen Cappel im

Canton Lmlh. Er diente erst am Schein mit den helve-

tischen Eliten, und dem Anscheine nach mit Ehren; nahm
dann bey Anwesenheit der Oestreichcr um mancherley
Neckercyen auszuweichen, unter Rovcrea Dienste, welche

cr verließ, so bald er durch den 7. Ienncr wieder eine

kluge und väterliche Regierung in seinem Vaterland auf-
treten sah.

B.Thomas Horat von Schwyz, war unter der

Interimsregierung Commandant unter dem Landsturm ;

floh dry der Wiedereinnähme von Schwyz m.t de» mei-
si>n Einwohnern, und nahm ans Mangel von allen

Hilfsmitteln unter Managhetta eine Osstcierstelle.

6. B- Balthasar Mettler von Brunnen, Distr.
Schwyz, diente erst im Landsturm und nahm gleich erste-

xem unter Managhctla nach der allgemeinen Auswan-
dcrung auS Schwyz, Dienste.

7- B. Joseph Büclcr von Steinen, Distr. Schwyz,
diente ebenfalls unter Managhetta, ist aber mit einem

besonders guten Zeugniß seiner Munizipalität verschen.

8. B- Joseph Joh. Martin von Bürgten, Distrikt
Altorf; diente erst unter dem unter den Kmferlichcn auf-
gestellten Landpiguct, ward dann bey ihrem Rückzug mit
fortgerissen und blieb einige Zeit in kaiserl. Diensten.

y. B. Dominico Marchin ab dem Sattel, Distrikt
Schwyz.

-o. B. Georg Anton Scheuriger von da. Beyde
dienten erst im Landsturm, folgten dem allgemeine»

Rükzug bey Wiedcrcrvbenmg ihrer Gegend, und blieben

bis zur Kenntniß des Aninesiiegesetzes m englischem Sold.
il. B.Caspar Leonhard Anna von Steinen, diente

erst im Landsturm, und nach dessen Ausiosung und seiner

Flucht unter Managhetta.

is. B> Martin Nyhner von Schwyz, diente erst beym

gegen die Franken aufgestellten Militär und nachher bey

M'.cm Artillerie - Depot.
1 ;. B. Franz Xaver Fälklein von Schwyz, diente erst

im Landsturm und nach seiner Flucht im regulaircn
Dienst.

14. B. Casp. Rotenflüe von Stanz, wanderte nach der

Verheerung ttntcrwaldens ans, und diente aus Noth
a!S Feldchirurgns unter einem Emigranten Corps.

Die meisten dieser Bürger sind schon seit geraumer

Zeit, einige schon seit mehr als einem Jahr wieder in

ihrem Vaterland < und alle diejenigen welche ans dem

Canton Waldsrätten gebürtig sind, haben gute Zeugnisse

von ihren Unterstalthaltcrn.

(Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Gute — aber ernsthafte W 0 r re, um b ö fr.

Von Joh. Georg Knuß, Pfarrer in
Trogen, im May igoi. g. S. 16.

Dießmal ist es die helvetische Zeitung, mit
der der Vf. es zu thu» hat: denn so oft irgend ein
Zeitungsblait, der politischen Ritterznge des Herren
PfarrerS in Ehre oder Unehre erwähnt: so setzen sich

Sr. Wohlehrwürden hin und schreiben eine Brochure...
Die gegenwärtige kann auch als das Credo des gcist.
lichen Helden angesehen werden. »Ich glaube
(heißt es S. 5) die hohen Mächte haben der geplagten
Schwcitz wieder zur Erholung, zur Zufriedenheit und
Ruhe helft» wollen, als sie ihren Völkern daS Recht,
sich jede ihnen schicklich dünkende Regierungsform zu

geben, garantirten. " S. 7 glaubt er: der beste

Weg, um die Schweitz zu einem zweckmäßigen Ganzea
zu orgauisireii, sey: wenn jeder Theil damit anfange
sich selbst zu consiiluiren. Endlich glaubt er S. 1;,
daß viele tausend Männer ächt schweizerischen Sinnes,
es für ihr grösteS irdisches Glück ansähen, wieder Lands«
gemeinden hallen zn können, weil dieses das Zeichen
wäre, sie hätten ihre ihnen entrissene Freyheit wieder.

Bestimmung und Zweck der medicini«
sch e n C 0 mm unbidli 0 thck. 8. (Bern 1801.)
S. «4-

Dieses Reglement für die Medicin. Bibliothek in Bern,
die eine öffentliche, jedoch dem medicinischen Institut

aunexierte und demselben inobesoiidcrs gewidmete Anstalt
ist, an welcher aber auch helvetische Bürger, ja selbst
jeder in Hclvetien wohnende Fremde unter gewissen

Bedingen Antheil haben kann), das Zweck, Emrich»
tung, Vermehrung und Benutzung derselben unisaßt,
ist mit ungemei» viel Sorgfalt und von mannigfaltiger
Erfahrung zeugender Kenntniß abgefaßt.

Am Ende sindet sich folgende Erklärung:
»Der Minister der innern Angelegenheiten erklärt

hiemit, daß die Verwaltung der Medicin. Communbiblio-
thck zu Bern, zufolge einem Beschlusse des Voliz. AuS.
schusscs vom 18. Jrnner 1800, der medic. Gesellschaft
übertragen worden sey, und bekräftiget zugleich daS

vbenstehciide von ihr abgefaßte Reglement seinem ganzen

Inhalte nach. Er ladet das medic. Publikum ein, die

litterarischen Hilfsmittel, welche ihm diese gemeinnützige

Anstalt darbietet, nicht unbenuzt zulassen, so wie ihr
die von Seite der Regierung ersoderliche Unterstützung

hiemit zugesichert wirb."
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